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Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

16.08.2024

Norm

StVO 1960 §99b Abs1 Z1

StVO 1960 §99d Abs2

1. StVO 1960 § 99b heute

2. StVO 1960 § 99b gültig ab 01.03.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 90/2023

1. StVO 1960 § 99d heute

2. StVO 1960 § 99d gültig ab 01.03.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 90/2023

Rechtssatz

§ 99d StVO regelt den Fall, dass eine vom Lenker verschiedene Person dingliche Rechte am Fahrzeug nachweist. Liegen

die Voraussetzungen des § 99b Abs 1 Z 1 oder 2 oder § 99c Abs 1 Z 1 oder 2 StVO vor, werden jedoch von einer vom

Lenker verschiedenen Person dingliche Rechte am Fahrzeug nachgewiesen, darf der Lenker dieses Fahrzeug nicht

mehr lenken; dieses Lenkverbot ist von der Behörde mit Bescheid zu verhängen und im Führerscheinregister zu

vermerken. […] Die Voraussetzungen für den Ausspruch eines Lenkverbots gemäß § 99d Abs 2 iVm § 99b Abs 1 Z 1

StVO müssen kumulativ vorliegen.Paragraph 99 d, StVO regelt den Fall, dass eine vom Lenker verschiedene Person

dingliche Rechte am Fahrzeug nachweist. Liegen die Voraussetzungen des Paragraph 99 b, Absatz eins, Ziffer eins, oder

2 oder Paragraph 99 c, Absatz eins, ZiAer eins, oder 2 StVO vor, werden jedoch von einer vom Lenker verschiedenen

Person dingliche Rechte am Fahrzeug nachgewiesen, darf der Lenker dieses Fahrzeug nicht mehr lenken; dieses

Lenkverbot ist von der Behörde mit Bescheid zu verhängen und im Führerscheinregister zu vermerken. […] Die

Voraussetzungen für den Ausspruch eines Lenkverbots gemäß Paragraph 99 d, Absatz 2, in Verbindung mit Paragraph

99 b, Absatz eins, Ziffer eins, StVO müssen kumulativ vorliegen.
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